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Verordnung

vom 10. Juni 2002

zur Änderung des Reglements über die Ausübung der Jagd

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

auf Antrag der Direktion des Innern und der Landwirtschaft,

beschliesst:

Art. 1
Das Reglement vom 20. Juni 2000 über die Ausübung der Jagd (SGF 922.14)
wird wie folgt geändert:

Art. 32 Abs. 2
2 Für die Jagd auf Wasservögel muss ein Hund verwendet werden, der
für das Apportieren zu Land und zu Wasser abgerichtet ist, es sei denn,
es wird von einem Boot aus gejagt.

Art. 2
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2002 in Kraft.
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